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Neues aus Gesetzgebung 
und Finanzverwaltung 
BMF: Vordruck zur Anwendung der 
Wegzugsbesteuerung 

Das Bundesministerium der Finanzen (BMF) hat mit Schreiben 
vom 12. Dezember 2025 das überarbeitete Vordruckmuster zur 
Anwendung der Wegzugsbesteuerung nach § 6 
Außensteuergesetz alte und neue Fassung sowie nach § 19 
Absatz 3 InvStG und § 49 Absatz 5 InvStG bekanntgegeben. 

Hintergrund 

Die mit vorgenanntem Schreiben des Bundesministeriums der Finanzen vom 15. 

Juli 2024 veröffentlichten Vordrucke zur Anwendung der Wegzugsbesteuerung 

nach § 6 AStG alte und neue Fassung wurden aufgrund der bestehenden 

gesetzlichen Verpflichtung zur elektronischen Übermittlung nach amtlichem 

Datensatz durch Datenfernübertragung überarbeitet und im Hinblick auf die durch 

das Jahressteuergesetz 2024 für Anteile an Investmentfonds (§ 19 Absatz 3 InvStG) 

und an Spezial-Investmentfonds (§ 49 Absatz 5 InvStG) 

eingeführte Wegzugsbesteuerung ergänzt. 

Die Bekanntgabe betrifft folgende Muster: 

• ASt - Mitteilung nach § 6 AStG ggf. i.V.m. § 19 Absatz 3 oder § 49 Abs. 5 

InvStG 

• Anleitung zur ASt – Mitteilung nach § 6 AStG ggf. i.V.m. § 19 Abs. 3 oder 

§ 49 Abs. 5 InvStG. 

Hinweis 

Die Arbeiten zur Schaffung der technischen Voraussetzungen für die Abgabe der 

Mitteilungen nach amtlich vorgeschriebenem Datensatz über die amtlich bestimmte 

01 

Fundstelle 
BMF, Schreiben vom 12. 

Dezember 2025, IV B 5 - 

S 

1369/00008/002/085. 

https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Internationales_Steuerrecht/Allgemeine_Informationen/2025-12-12-vordruck-anwendung-wegzugsbesteuerung.pdf?__blob=publicationFile&amp;v=1
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Internationales_Steuerrecht/Allgemeine_Informationen/2025-12-12-vordruck-anwendung-wegzugsbesteuerung.pdf?__blob=publicationFile&amp;v=1
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Internationales_Steuerrecht/Allgemeine_Informationen/2025-12-12-vordruck-anwendung-wegzugsbesteuerung.pdf?__blob=publicationFile&amp;v=1
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Schnittstelle sind noch nicht abgeschlossen. Zur Erfüllung der Mitteilungspflichten 

nach § 6 AStG alte und neue Fassung sowie nach § 19 Absatz 3 InvStG und § 49 

Absatz 5 InvStG ist daher spätestens mit Bekanntgabe dieses Schreibens im 

Bundessteuerblatt Teil I das mit diesem Schreiben neu bekanntgegebene 

Vordruckmuster nebst Anleitung zu verwenden. 

Der Vordruck ist auf der Grundlage des unveränderten Vordruckmusters zu 

erstellen. Er steht voraussichtlich ab dem 1. Januar 2026 im Formular-

Management-System (FMS) als ausfüllbares Formular bereit. 

  

https://www.formulare-bfinv.de/
https://www.formulare-bfinv.de/
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Aktuelle Rechtsprechung 
BFH-Entscheidungen, veröffentlicht am 18. Dezember 2025 

Keine Steuerbefreiung der Einbringung von 
Anteilen an einer grundbesitzenden 
Personengesellschaft in erst kurz zuvor 
gegründete Kapitalgesellschaft 

Der nach § 1 Abs. 2a des Grunderwerbsteuergesetzes (GrEStG) steuerbare Wechsel 

im Gesellschafterbestand einer grundbesitzenden Personengesellschaft aufgrund 

der Einbringung sämtlicher Anteile einer mittelbar beteiligten Kapitalgesellschaft in 

eine neu gegründete Kapitalgesellschaft ist nicht nach § 6a GrEStG von der Grund-

erwerbsteuer befreit, wenn der Einbringende nicht innerhalb von fünf Jahren vor 

der Einbringung zu mindestens 95 % an der anteilsaufnehmenden Kapitalgesell-

schaft beteiligt war. 

Beschwer für die gerichtliche Geltendmachung 
eines Schadenersatzanspruchs nach Art. 82 
DSGVO 

Die (finanzgerichtliche) Klage auf Schadenersatz nach Art. 82 der Datenschutz-

Grundverordnung ist unzulässig, wenn es an einer vorherigen Ablehnung des An-

spruchs seitens der Finanzbehörde und damit an einer für die Klageerhebung not-

wendigen Beschwer fehlt. 

Besteuerung von Zahlungen aus einem US-
amerikanischen 401(k) pension plan 

Zahlungen aus einem pension plan nach Section 401(k) des US-amerikanischen In-

ternal Revenue Codes sind, soweit sie vor dem 01.01.2025 erfolgt sind, aufgrund der 

Anerkennung der strukturellen Vergleichbarkeit durch die Bundesrepublik 

Deutschland mit den in § 1 Abs. 1, § 1b Abs. 2 und 3 des Gesetzes zur Verbesserung 

Urteil vom 08. Oktober 
2025, II R 33/23 
Zum Urteil. 

Beschluss vom 15. Sep-
tember 2025, IX R 11/23 
Zum Urteil. 

Urteil vom 25. Juni 2025, 
X R 23/22 
Zum Urteil. 

https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202520363/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202520364/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202520375/
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der betrieblichen Altersversorgung genannten Durchführungswegen nach § 22 Nr. 5 

Satz 2 Buchst. b des Einkommensteuergesetzes zu versteuern. 

Unrichtiger Steuerausweis; Berichtigung der 
Rechnung durch einen mit der Prüfung 
beauftragten Dritten; Entgeltminderung; 
Gefährdung des Steueraufkommens; Zeitpunkt 
der Berichtigung 

Eine Revision kann bereits nach Verkündung (und vor Zustellung) des finanzge-

richtlichen Urteils eingelegt werden. 

Ist eine Gefährdung des Steueraufkommens vollständig ausgeschlossen, finden § 

14c des Umsatzsteuergesetzes (UStG), Art. 203 der Richtlinie 2006/112/EG des Ra-

tes vom 28.11.2006 über das gemeinsame Mehrwertsteuersystem (MwStSystRL) 

keine Anwendung. 

Die Berichtigung eines in einer Rechnung unrichtig ausgewiesenen Steuerbetrages 

wirkt zu dem Zeitpunkt, zu dem eine zuvor bestehende Gefährdung des Steuerauf-

kommens beseitigt ist. 

Die Berichtigung des Steuerbetrages wegen einer Änderung der Bemessungsgrund-

lage (§ 17 Abs. 1 Satz 1 UStG) ist nicht zwingend von der Berichtigung der Rechnung 

abhängig. 

Die Berichtigung einer Rechnung kann auch durch dritte Personen erfolgen, die mit 

der Prüfung der Rechnung beauftragt sind, wenn der Aussteller und der Empfänger 

der Rechnung die als Ergebnis der Prüfung erfolgende Berichtigung der Rechnung 

akzeptieren. 

Urteil vom 09. Juli 2025, 
XI R 25/23 
Zum Urteil. 

https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202510245/
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Rechtsprechung im Blog 
Verlustabzugssperre zur Verhinderung einer 
doppelten Nutzung von Organschaftsverlusten 
im In- und Ausland 

Die zeitliche Anwendungsregelung des § 34 Abs. 9 Nr. 8 des 
Körperschaftsteuergesetzes (KStG) i.d.F. des Gesetzes zur Än-
derung und Vereinfachung der Unternehmensbesteuerung und 
des steuerlichen Reisekostenrechts vom 20.02.2013, nach der 
die Verlustabzugssperre des § 14 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 KStG 
i.d.F. vom 20.02.2013 rückwirkend auf alle nicht bestandskräf-
tig veranlagten Fälle anwendbar ist, enthält keine verdeckte 
Regelungslücke. Eine (verfassungskonforme) Beschränkung 
ihres zeitlichen Anwendungsbereichs scheidet aus. Dies hat 
der Bundesfinanzhof (BFH) in einem aktuellen Urteil entschie-
den. 

Sachverhalte 

Die Beteiligten streiten über die Anwendung der Verlustabzugssperre nach § 14 Abs. 

1 Satz 1 Nr. 5 des Körperschaftsteuergesetzes (KStG) i.d.F. des Gesetzes zur Ände-

rung und Vereinfachung der Unternehmensbesteuerung und des steuerlichen Rei-

sekostenrechts vom 20.02.2013 (BGBl I 2013, 285, BStBl I 2013, 188) --KStG 

n.F.-- im Jahr 2010 (Streitjahr). 

Die Klage vor dem Finanzgericht Düsseldorf hatte Erfolg. Die Voraussetzungen des 

§ 14 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 KStG n.F. seien zwar grundsätzlich erfüllt. Der zeitliche An-

wendungsbereich dieser Regelung nach § 34 Abs. 9 Nr. 8 KStG n.F. sei aber verfas-

sungskonform einzuschränken, soweit davon --wie im Streitfall-- noch nicht be-

standskräftige Bescheide für Veranlagungszeiträume vor 2013 solcher Steuerpflich-

tiger betroffen seien, die in diesem Zeitraum sowohl ihren Sitz als auch ihre Ge-

schäftsleitung im Inland gehabt hätten und damit nicht von der begünstigenden Än-

derung des § 14 Abs. 1 Satz 1 Halbsatz 1 KStG n.F. erfasst seien. 

03 

Fundstelle 
BFH, Urteil vom 16. Juli 

2025 (I R 20/22), veröf-

fentlicht am 11. Dezember 

2025. 

https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202510239/
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Entscheidung des BFH 

Der BFH hat der Revision stattgegeben, die Entscheidung der Vorinstanz aufgeho-

ben und zur anderweitigen Verhandlung und Entscheidung an das Finanzgericht 

zurückverwiesen. 

Das Finanzgericht hat rechtsfehlerhaft dahin erkannt, dass § 14 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 

KStG n.F. auf die streitgegenständlichen Bescheide zeitlich nicht anwendbar sei. Die 

Sache ist nicht spruchreif, da anhand der bisherigen tatsächlichen Feststellungen 

des Finanzgerichts nicht abschließend beurteilt werden kann, ob die tatbestandli-

chen Voraussetzungen des § 14 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 KStG n.F. erfüllt sind. Aus diesem 

Grund scheidet zum gegenwärtigen Stand des Verfahrens auch eine Vorlage an das 

Bundesverfassungsgericht (BVerfG) gemäß Art. 100 Abs. 1 des Grundgesetzes (GG) 

aus. 

Die zeitliche Anwendungsregelung des § 34 Abs. 9 Nr. 8 des Körperschaftsteuerge-

setzes (KStG) i.d.F. des Gesetzes zur Änderung und Vereinfachung der Unterneh-

mensbesteuerung und des steuerlichen Reisekostenrechts vom 20.02.2013 (BGBl I 

2013, 285, BStBl I 2013, 188), nach der die Verlustabzugssperre des § 14 Abs. 1 Satz 

1 Nr. 5 KStG i.d.F. vom 20.02.2013 rückwirkend auf alle nicht bestandskräftig ver-

anlagten Fälle anwendbar ist, enthält keine verdeckte Regelungslücke. Eine (verfas-

sungskonforme) Beschränkung ihres zeitlichen Anwendungsbereichs scheidet aus. 

§ 14 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 KStG i.d.F. vom 20.02.2013 ist persönlich auf jeden Organ-

träger anwendbar und nicht lediglich auf solche, die sowohl in der Bundesrepublik 

Deutschland als auch in einem ausländischen Staat ansässig sind. 

§ 14 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 KStG i.d.F. vom 20.02.2013 gehört zu den von § 7 Satz 1 des 

Gewerbesteuergesetzes in Bezug genommenen Gewinnermittlungsvorschriften; die 

Vorschrift ist daher auch bei der Ermittlung des Gewerbeertrags zu berücksichtigen. 

Eine nach § 14 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 KStG i.d.F. vom 20.02.2013 erforderliche Berück-

sichtigung von negativen Einkünften des Organträgers oder der Organgesellschaft 

bei der Besteuerung im ausländischen Staat liegt nur insoweit vor, als eine am Er-

trag orientierte ausländische Steuer unter Einbeziehung sämtlicher Einkünfte, die 

aus der gleichen Quelle stammen, bei periodenübergreifender Betrachtung endgül-

tig niedriger festgesetzt wurde als ohne Berücksichtigung dieser Einkunftsquelle. 
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Das Finanzgericht hat nun zu prüfen, ob die Tatbestandsvoraussetzungen des § 14 

Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 KStG n.F. erfüllt sind. 

Anwendung des § 50i Abs. 1 EStG auf Besitz-
Personengesellschaften in Schenkungsfällen 

§ 50i Abs. 1 Satz 4 des Einkommensteuergesetzes (EStG) i.d.F. 
des KroatienAnpG setzte als modifizierte Rechtsgrundverwei-
sung auf Abs. 1 Satz 1 der Vorschrift eine Übertragung oder 
Überführung des betreffenden Wirtschaftsguts in das Betriebs-
vermögen der Besitz-Personengesellschaft voraus. Dies hat 
der Bundesfinanzhof (BFH) in einem aktuellen Urteil entschie-
den. 

Sachverhalt 

Der Kläger hat in Deutschland weder einen Wohnsitz noch seinen gewöhnlichen 

Aufenthalt. Er ist als Kommanditist mit einem Anteil von [weniger als 15] % an der 

A-GmbH & Co. KG (früher: A-KG) mit Sitz in Deutschland beteiligt. Die Komman-

ditgesellschaft (KG) ist ein Besitzunternehmen im Rahmen einer Betriebsaufspal-

tung. Im Sonderbetriebsvermögen (SBV) der KG hält der Kläger einen Anteil von 50 

% an der B Private Limited, die ihren Sitz im Ausland hat. Seinen Anteil an der B 

Private Limited hatte der Kläger durch Schenkungs- und Abtretungsvertrag von D 

erworben. Vor der Schenkung an den Kläger war die hundertprozentige Beteiligung 

an der B Private Limited im SBV des D bei der A-GmbH & Co. KG erfasst. D hatte 

die Anteile seit 1998 sukzessive angeschafft. 

Im Streitjahr 2015 schüttete die B Private Limited eine Dividende an den Kläger 

aus, die in der Feststellungserklärung der KG als ausländischer Kapitalertrag ausge-

wiesen wurde, ohne dass für den beschränkt einkommensteuerpflichtigen Kläger 

Einkünfte aus seinem SBV erklärt wurden. 

Das beklagte Finanzamt kam nach einer Außenprüfung zu dem Ergebnis, dass der 

Anteil des Klägers an der B Private Limited nach § 50i Einkommensteuergesetz 

(EStG) steuerverhaftet sei und er somit die laufenden Erträge und spätere Veräuße-

rungsgewinne im Inland zu versteuern habe. 

Die Klage vor dem Finanzgericht Baden-Württemberg hatte keinen Erfolg. 

Fundstelle 
BFH, Urteil vom 16. Juli 

2025 (I R 13/22), veröf-

fentlicht am 11. Dezember 

2025. 

https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202520355/
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Entscheidung des BFH 

Der BFH hat der Revision stattgegeben, die Entscheidung der Vorinstanz aufgeho-

ben und zur anderweitigen Verhandlung und Entscheidung an das Finanzgericht 

zurückverwiesen. 

Ob eine Besteuerung in Deutschland in Bezug auf die von der S Ltd. gezahlte Divi-

dende auf § 50i Abs. 1 EStG gestützt werden kann, kann auf der Grundlage der bis-

lang vorliegenden tatrichterlichen Feststellungen nicht abschließend entschieden 

werden. 

§ 50i Abs. 1 Satz 4 EStG i.d.F. des Gesetzes zur Anpassung des nationalen Steuer-

rechts an den Beitritt Kroatiens zur EU und zur Änderung weiterer steuerlicher Vor-

schriften vom 25.07.2014 (BGBl I 2014, 1266, BStBl I 2014, 1126) --Kroatien-

AnpG-- setzte als modifizierte Rechtsgrundverweisung auf Abs. 1 Satz 1 der Vor-

schrift eine Übertragung oder Überführung des betreffenden Wirtschaftsguts in das 

Betriebsvermögen der Besitz-Personengesellschaft voraus. 

Eine Übertragung oder Überführung in diesem Sinne ist (nur) der erstmalige Über-

gang des Wirtschaftsguts "von außen" in das Betriebsvermögen der Besitz-Perso-

nengesellschaft, nicht jedoch ein Transfer von Wirtschaftsgütern zwischen dem Ge-

samthands- und dem Sonderbetriebsvermögen oder zwischen verschiedenen Son-

derbetriebsvermögen derselben Personengesellschaft. 

Eine Übertragung oder Überführung kann nur dann ohne Aufdeckung stiller Reser-

ven im Sinne des § 50i Abs. 1 EStG erfolgt sein, wenn das maßgebliche Wirtschafts-

gut überhaupt über stille Reserven verfügt hat. Hieran fehlt es insbesondere, wenn 

die Herstellung oder der entgeltliche Erwerb des Wirtschaftsguts mit dem Zeit-

punkt, zu dem es Betriebsvermögen der Personengesellschaft geworden ist, zusam-

menfällt. 

Ein Wirtschaftsgut im Sinne des § 50i Abs. 1 EStG, das ohne Aufdeckung stiller Re-

serven in ein Betriebsvermögen einer Besitz-Personengesellschaft übertragen wor-

den ist, bleibt nach § 50i EStG steuerverhaftet, wenn es im Wege der Schenkung 

ohne Aufdeckung stiller Reserven und ohne Ausscheiden aus dem Betriebsvermö-

gen der Personengesellschaft zivilrechtlich auf eine andere Person übertragen wird; 

die Rechtsfolgen des § 50i Abs. 1 Satz 1 und 3 EStG können in diesem Fall auch erst-

mals bei dem Rechtsnachfolger eintreten. 
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Bei der nach § 50i Abs. 1 EStG vorzunehmenden Prüfung, ob Anteile die Vorausset-

zungen des § 17 EStG erfüllen, ist auf die im Zeitpunkt der Übertragung oder Über-

führung jeweils gültige Fassung des § 17 EStG abzustellen. 

Das Finanzgericht hat unter Berücksichtigung der folgenden Hinweise im zweiten 

Rechtsgang die notwendigen Feststellungen zum Vorliegen der Voraussetzungen 

des § 50i Abs. 1 Satz 4 EStG nachzuholen. 

Business Meldungen 

Digitalisierung & KI verändern die Steuerfahndung – was bedeutet das 

für Betroffene, insbesondere im Lichte des jüngst durch NRW erworbe-

nen riesigen Datensatzes vermeintlicher Steuersünder? 

Die Welt dreht sich im Wandel der Digitalisierung und Globalisierung gefühlt 

schneller – und die Steuerfahndung dreht mit. 

Mehr dazu 
Den Beitrag finden Sie 

hier.  

https://blogs.pwc.de/de/steuern-und-recht/article/252440/digitalisierung-ki-veraendern-die-steuerfahndung-was-bedeutet-das-fuer-betroffene-insbesondere-im-lichte-des-juengst-durch-nrw-erworbenen-riesigen-datensatzes-vermeintlicher-steuersuender/
https://blogs.pwc.de/de/steuern-und-recht/article/252440/digitalisierung-ki-veraendern-die-steuerfahndung-was-bedeutet-das-fuer-betroffene-insbesondere-im-lichte-des-juengst-durch-nrw-erworbenen-riesigen-datensatzes-vermeintlicher-steuersuender/
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Service 

 

New Tax Compliance Spotlight – Smarte 
Steuerlösungen: Pillar Two, Automatisierung und 
der Einsatz von KI in der Praxis 
Webcast, 22.01.2026 

Wir freuen uns auf Sie! 

Zum Seminar Terminplaner 

 

 

PwC Veranstaltungssuche 
Alle aktuellen Veranstaltungen finden Sie in der 

PwC Veranstaltungssuche. 

Veranstaltungssuche Veranstaltungen 

 

 

Noch Fragen? 
Dann sprechen Sie bitte Ihren PwC-Berater an oder 

senden Sie eine E-Mail. 

E-Mail senden Noch Fragen? 

Redaktion 

Für Ihre Fragen, Hinweise und Anmerkungen zum Newsletter stehen Ihnen unsere 

Ansprechpartner aus der Redaktion gern zur Verfügung.  

Gabriele Nimmrichter 
PricewaterhouseCoopers GmbH 

Friedrich-Ebert-Anlage 35-37 

60327 Frankfurt am Main 

Tel.: +49 171 7603269 

 Gunnar Tetzlaff 
PricewaterhouseCoopers GmbH 

Fuhrberger Straße 5 

30625 Hannover 

Tel.: +49 171 5503930 

04 

https://www.pwc-events.com/pillar2
https://www.pwc.de/de/veranstaltungen.html
mailto:gunnar.tetzlaff@pwc.com
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gabriele.nimmrichter@pwc.com gunnar.tetzlaff@pwc.com 

Datenschutz 

Die Datenverarbeitung für den Versand des Newsletters erfolgt aufgrund der 

Grundlage Ihrer Einwilligung. Sie können den Newsletter jederzeit mit Wirkung für 

die Zukunft abbestellen und Ihre Einwilligung damit widerrufen.  

Wenn Sie den PDF-Newsletter „steuern + recht aktuell“ bestellen oder abbestellen 

möchten, senden Sie bitte eine leere E-Mail mit der Betreffzeile „Bestellung“ bzw. 

„Abbestellung“ an folgende Adresse: adresse@pwc.com  

 

Die Beiträge sind als Hinweise für unsere Mandanten bestimmt. Für die Lösung einschlägiger Probleme 
greifen Sie bitte auf die angegebenen Quellen oder die Unterstützung unserer für Sie tätigen Büros zurück. 
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Herausgeber nachgedruckt und vervielfältigt werden. Meinungsbeiträge geben die Auffassung der einzelnen 
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